Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 22/2006

I.

Zur kleinen Sicherungshaft

Zur einstweiligen Regelung ohne vorherige Anhörung (Berlin)

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Kammergerichts vom 06. September 2006 – 25 W 9/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung wird aus zwei Gründen veröffentlicht:

(a) Einmal bestätigt das Kammergericht die inzwischen deutlicher konturierte Rechtsprechung, dass die Anordnung der kleinen Sicherungshaft nur aufgrund einer Ermessensabwägung erfolgen darf und dass eine solche Ermessensabwägung auch von der Behörde vorgenommen werden muß, wenn sie eine Auslagenbelastung vermeiden will. Die in der Rechtsprechung streitige Frage, ob die kleine Sicherungshaft nur angeordnet werden darf, wenn konkrete Umstände vorliegen, die eine Wahrscheinlichkeit begründen, dass sich der Betroffene der Abschiebung entziehen werde, läßt das Kammergericht offen. 

(b) Die ohne Anhörung des Betroffenen ergangene Haftanordnung des Amtsgerichts vom 01.08.2005, mit der es die Rechtsmittelgerichte zu tun hatten, lautete wörtlich wie folgt:

1. Gegen d. Betr. wird die einstweilige Freiheitsentziehung bis zum Ablauf 10. August 2005 angeordnet. 

2. D. Betroffene ist - vorbehaltlich einer Abschiebung - dem Amtsgericht sofort nach Festnahme zur Anhörung und Entscheidung in der Hauptsache vorzuführen. 

3. Die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses wird angeordnet, § 8 Abs. 1 Satz 2 FEVG. 

4. Termin zur Anhörung d. Betr. nach der Festnahme von Amts wegen im Polizeigewahrsam Köpenick, Haus 4, Saal 12, Grünauer Straße 140, 12557 Berlin. 

5. Die Ausländerakten sind zum Termin einzureichen. 

6. Ein BZR-Auszug ist anzufordern.

Es ging um eine geplante Festnahme zum Zwecke der Abschiebung mit einhergehender Freiheitsentziehung. Der Betroffene wurde aufgrund dieses Beschlusses festgenommen und abgeschoben, ohne dass die unter 4. vorgesehene Nachholung der Anhörung stattgefunden hätte. Eine solche Vorgehensweise, welche offenbar durch Ziffer 2. des Beschlusses ("vorbehaltlich einer Abschiebung") legitimiert werden soll, ist unzulässig. Eine einstweilige Regelung ohne vorherige Anhörung steht stets unter dem Vorbehalt der unverzüglichen Nachholung dieser Anhörung. Die Abläufe sind zwingend so einzurichten, dass die Anhörung ermöglicht werden kann. Andernfalls darf von der einstweiligen Regelung kein Gebrauch gemacht werden. Auch ist es unzulässig, eine einstweilige Regelung ohne Anhörung zu erlassen, ohne zuvor die Angaben der Ausländerbehörde zumindest anhand der Behördenakten verifiziert zu haben. Wegen aller Einzelheiten ist auf die Entscheidung des BVerfGs vom 07.09.2006 zu verweisen, welche mit dem Rundbrief 21/2006 veröffentlicht wurde.

II.

Zur geplanten Festnahme bei Rücküberstellung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln  vom 31. Juli 2006 – 16 Wx 115/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Das OLG Köln bestätigt nochmals die Rechtsprechung, dass bei einer geplanten Festnahme (hier: bei einer angekündigten Rücküberstellung) eine vorherige richterliche Entscheidung vorliegen muß.

Aus gegebenem Anlass sei in diesem Zusammenhang auf folgendes hingewiesen:

In manchen mir zugeleiteten Entscheidungen klingt die Überlegung an, dass bei geplanten oder planbaren Festnahmen die richterliche Präventivkontrolle (also eine vorherige richterliche Entscheidung) entbehrlich sein könnte, wenn die Festnahme auf Polizeirecht gestützt wird. Diese Überlegung wäre falsch. Der Vorrang der richterlichen Präventivkontrolle gilt unabhängig davon, ob die Festnahme auf Polizeirecht oder Ausländerrecht gestützt wird; siehe hierzu auch Rundbrief 15/2006. Auch die Bundespolizei kann bei angekündigten Überstellungen/Rücküberstellungen keine Festnahme ohne vorherige richterliche Entscheidung vornehmen (auch nicht in Amtshilfe). 

III.

Zur kleinen Sicherungshaft

(Folgeentscheidung zu OLG Düsseldorf v. 14.06.2006)

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Oktober 2006 – I-3 Wx 182/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Das Verfahren betrifft eine von dem Amtsgericht angeordnete kleine Sicherungshaft. Nach Abschiebung hatte der Betroffene gegenüber dem LG beantragt, die Rechtswidrigkeit der Haftanordnung festzustellen. Das LG hatte die Beschwerde zurückgewiesen. 

Auf die weitere Beschwerde des Betroffenen hatte das OLG mit Beschluss vom 14.06.2006 (siehe Anhang zum Kommentar und Rundbrief 13/2006) die Sache an das Landgericht zurückverweisen, weil weder Amtsgericht noch Landgericht die im Rahmen des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG unerlässliche Ermessensausübung vorgenommen haben. Außerdem geht das OLG in Übereinstimmung mit dem OLG Oldenburg (vgl. hierzu Rundbrief 10/2006) davon aus, dass auch die Haft nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG voraussetzt, dass eine  gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung wesentlich erschwert oder vereitelt werden würde.

Das Landgericht hat nach Zurückverweisung und erneuter Prüfung die Rechtmäßigkeit der Haft erneut bejaht. Der Betroffene hat erneut weitere Beschwerde eingelegt. Diese hat durch den vorliegenden Beschluss des OLG zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der angeordneten Haft geführt. Außerdem wurden der antragstellenden Behörde die Auslagen des Betroffenen auferlegt. 

IV.

Zur kleinen Sicherungshaft

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom 06. November 2006 – 15 W 299/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Auch diese Entscheidung befasst sich sehr ausführlich mit der kleinen Sicherungshaft. Es geht um einen erstmals in der Rechtsbeschwerdeinstanz gestellten Feststellungsantrag. Das OLG hat festgestellt, dass die Haftanordnung des Amtsgerichts sowie die Anordnung der Haftfortdauer durch das Landgericht (gemeint ist die Beschwerdeentscheidung) rechtswidrig gewesen sind.

1. Die Anordnung der kleinen Sicherungshaft setzt nach Auffassung des OLG Hamm nicht die positive Feststellung voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine Entziehungsabsicht des Betroffenen bestehen; auch sei es bedenklich, wenn in der Rechtsprechung teilweise die Anordnung der kleinen Sicherungshaft davon abhängig gemacht werde, es müsse zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Absicht des Betroffenen festgestellt werden können, den Vollzug der Abschiebung zu erschweren oder zu vereiteln. 

2. Das OLG verlangt aber eine umfassende Ermessensabwägung, in die auch das bisherige Gesamtverhalten des Betroffenen einzubeziehen ist. Dabei sind die für die Ermessensentscheidung zu berücksichtigenden Gesichtspunkte von Amts wegen zu ermitteln.

3. Weiterhin geht das OLG Hamm davon aus, dass bei fehlender oder unzureichender Ermessensausübung die Entscheidungen der Tatsacheninstanzen nicht verfahrensfehlerfrei zustande gekommen sind, so dass deren Rechtswidrigkeit festzustellen ist, ohne dass es darauf ankommt, ob im Ergebnis eine andere Entscheidung hätte getroffen werden müssen. 

4. Eine Auslagenerstattung nach § 16 FEVG wird nicht angeordnet, und zwar insbesondere deshalb, weil der fehlerhafte Umgang mit der Regelung des  § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG primär den Gerichten zuzuordnen sei.

Der Punkt 1. ist in der Rechtsprechung sehr umstritten. Das Problem wird aber im Zweifel zumindest weitestgehend aufgefangen, wenn die Frage der Entziehungsabsicht in die Gesamtabwägung mit einbezogen wird (Punkt 2.). Zu den Punkten 3. und 4. bietet die Rechtsprechung kein einheitliches Bild. Wenn es trotz der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haftanordnung wegen Fehler des Gerichts zu keiner Auslagenerstattung kommt, dürfte die Haftung des Justizhoheitsträgers nach Art. 5 Abs. 5 EMRK eingreifen.

V.

Vorführungshaft

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vom 24. März 2006 – 23 L 477/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit der zwangsweisen Vorführung im Falle des § 82 Abs. 4 AufenthG. Diese Maßnahme steht ausnahmslos unter Richtervorbehalt. Die Entscheidung des VG wurde mit Beschluss des OVG-NRW vom 24.03.2006 – 19 B 464/06 – bestätigt. In dem bestätigenden Beschluss des OVG ist ergänzend ausgeführt, dass es für die Maßgeblichkeit des Richtervorbehalts auf die Abgrenzung von Freiheitsentziehung und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen angesichts der in § 82 Abs. 4 Satz 3 AufenthG bestimmten entsprechenden Anwendung von § 40 Abs. 1 und 2 BPolG nicht ankommt. 

Dies beruht darauf, dass in § 40 BPolG (also durch Gesetz) der Richtervorbehalt auf Sachverhalte ausgedehnt wurde, welche – je nach Definition – bislang jedenfalls teilweise nicht als Freiheitsentziehungen im Sinne des Art. 104 Abs. 2 GG angesehen wurden 

(ausführlich hierzu Melchior in ZAR 2000. 110, 111 und http://www.abschiebungshaft.de/Richtervorbehalt_Flughafen.html).

Auch die Kurzzeitklausel nach § 40 Abs. 1 Halbsatz 2 BGSG ist in diesen Fällen nicht anwendbar, da diese Regelung nur gilt, wenn es sich um zeitlich nicht planbare Maßnahmen handelt (vgl. ZAR 2000, 110, 114 ). Die Planbarkeit der Maßnahme hat auch zur Folge, dass der Richter stets vor Beginn der Zwangsmaßnahme einzuschalten ist. 

VI.

Zur Anrechenbarkeit der sog. Identifizierungshaft in Algerien

 auf die Höchstfrist von 18 Monaten

Beigefügt ist die Loseblatt-Version eines Auszugs aus der  Entscheidung des Oberlandesgerichts München  vom 27. Oktober 2006 – 34 Wx 122/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

In der Entscheidung wird die Frage behandelt, ob eine Inhaftierung in Algerien im Zusammenhang mit der (hier fehlgeschlagenen) Identifizierung nach Rücküberstellung auf die Höchstdauer von 18 Monaten anzurechnen ist. Das OLG bejaht diese Frage.

Ich möchte anlässlich dieser Entscheidung zwei Fragestellungen aufwerfen:

a) Zu fragen wäre, ob in allen Fällen dieser Art die Anrechnung nur 1:1 erfolgen darf   oder ob die Regelung in § 51 Abs.4 Satz 2 StGB entsprechend angewendet werden kann.

b) Die Rechtsgrundlage dafür, dass ein Ausländer einem anderen Staat zum Zwecke der Identifizierung überlassen wird, ist für mich jedenfalls auf Anhieb nicht erkennbar. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Dem Vernehmen nach soll es ähnliche Verfahrensweisen im Verhältnis zu Nepal und Georgien geben. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass die deutschen Behörden (wie sich aus dem veröffentlichten Teil der Entscheidung ergibt) nicht einmal sagen können, was mit dem Betroffenen, als er sich in der Obhut der algerischen Behörden befand, geschehen ist.    

Düsseldorf, den 01. Dezember 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192
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